
Pressemitteilung  
Gemeinsamer Bundesausschuss gemäß § 91 SGB V 

Seite 1 von 3 

 

Nr. 13 / 2022 

Stabsabteilung Öffentlichkeits- 
arbeit und Kommunikation 

Gutenbergstraße 13, 10587 Berlin 
Postfach 120606, 10596 Berlin 

Telefon:  030 275838-811 
Fax: 030 275838-805 
E-Mail: presse@g-ba.de 

www.g-ba.de 
www.g-ba.de/presse-rss 

 
Ansprechpartnerinnen  
für die Presse: 

Ann Marini (Ltg.) 

Gudrun Köster 

Annette Steger 

 

 

Qualitätssicherung 

Anspruch auf Zweitmeinung auch bei bestimm-
ten Eingriffen am Herzen 
Berlin, 18. März 2022 – Patientinnen und Patienten mit Herzrhythmus-
störungen, denen eine elektrophysiologische Herzkatheteruntersuchung 
oder eine Verödung von Herzgewebe (Ablation) empfohlen wird, haben 
künftig Anspruch auf eine ärztliche Zweitmeinung. Unabhängige Fach-
ärztinnen und Fachärzte, die für die Eingriffe, die Einschätzung der medi-
zinischen Behandlungsempfehlung sowie für alternative Vorgehenswei-
sen besonders qualifiziert sind, prüfen, ob die geplante Untersuchung 
beziehungsweise Behandlung auch aus ihrer Sicht medizinisch notwen-
dig ist. Und sie beraten die Versicherten zu möglichen Alternativen, 
denn jeder dieser Eingriffe geht auch mit Risiken einher. Mit dem heuti-
gen Beschluss erweitert der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) seine 
Richtlinie zum Zweitmeinungsverfahren (Zm-RL) um einen siebten plan-
baren Eingriff.  

Karin Maag, unparteiisches Mitglied des G-BA und Vorsitzende des Un-
terausschusses Qualitätssicherung dazu: „Die Zahl an elektrophysiologi-
schen Herzkatheteruntersuchungen und Verödungen von Herzgewebe, 
von dem eine Rhythmusstörung ausgeht, ist in den letzten Jahren deut-
lich angestiegen: im Zeitraum von 2008 bis 2018 um 191 Prozent. Und 
wir sehen innerhalb Deutschlands doch recht erhebliche regionale Un-
terschiede bei der Eingriffshäufigkeit. Der generelle Anstieg gerade bei 
den Ablationsbehandlungen kann möglicherweise mit einer verbesser-
ten Vordiagnostik und verringerten Komplikationsrisiken zusammenhän-
gen. Es ist allerdings auch nicht auszuschließen, dass die Katheterein-
griffe auch dann durchgeführt werden, wenn sie medizinisch eigentlich 
nicht die erste Wahl sind. Patientinnen und Patienten haben deshalb zu-
künftig einen Anspruch darauf, zu dem empfohlenen Eingriff eine zweite 
ärztliche Meinung einzuholen. Denn in bestimmten Konstellationen kön-
nen möglicherweise auch Herzschrittmacher oder Defibrillatoren der 
bessere Weg sein, die Herzrhythmusstörung in den Griff zu bekommen. 
Zum Einsatz solcher Aggregate am Herzen wird der G-BA voraussichtlich 
im Mai dieses Jahres ebenfalls eine Erweiterung der Zweitmeinungs-
richtlinie beschließen.“ 

Ursachensuche und Behandlung bei Herzrhythmusstörungen 

Herzrhythmusstörungen können durch ganz unterschiedliche Herzer-
krankungen verursacht werden. Elektrophysiologische Herzkatheterun-
tersuchungen und Verödungen am Herzgewebe werden eingesetzt, um 
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  die Ursache genauer abzuklären und ggf. über diesen Weg zu behan-
deln. Bei der Untersuchung wird über spezielle Katheter die elektrische 
Herzaktivität an verschiedenen Stellen des Herzens gemessen. Basie-
rend auf den Ergebnissen kann dann versucht werden, durch eine ge-
zielte Verödung von Herzgewebe die Rhythmusstörung zu beheben oder 
den Rhythmus zu verbessern. Es werden sowohl isolierte Untersuchun-
gen als auch Kombinationseingriffe mit Untersuchungen und unmittel-
barer Behandlung durchgeführt.  

Zweitmeinungsgebende Fachärztinnen und Fachärzte 

Fachärztinnen und Fachärzte, die eine Genehmigung als sogenannte 
Zweitmeiner erhalten wollen, müssen in einer der folgenden Fachrich-
tungen qualifiziert sein: Innere Medizin und Kardiologie oder Innere Me-
dizin mit Schwerpunkt Kardiologie. Sofern es die Behandlung von Kin-
dern und Jugendlichen betrifft, können auch Pädiaterinnen und Pädiater 
mit Schwerpunkt Kinderkardiologie oder Kinder- und Jugendkardiologie 
als Zweitmeiner tätig sein. 

Inanspruchnahme der neuen Zweitmeinungen 

Der Beschluss des G-BA wird dem Bundesministerium für Gesundheit 
nun zur rechtlichen Prüfung vorgelegt und tritt nach der Veröffentli-
chung im Bundesanzeiger in Kraft. Anschließend können ambulant oder 
stationär tätige Ärztinnen und Ärzte der einschlägigen Fachrichtungen 
bei den Kassenärztlichen Vereinigungen eine Genehmigung beantragen, 
Zweitmeinungen abgeben und gegenüber den gesetzlichen Krankenkas-
sen abrechnen zu dürfen.  

Versicherte werden zweitmeinungsberechtigte Fachärztinnen und Fach-
ärzte dann über die Website des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 
www.116117.de/zweitmeinung finden. 

Hintergrund – Zweitmeinungsverfahren zu geplanten Operationen 

Gesetzlich krankenversicherte Patientinnen und Patienten haben bei 
planbaren Operationen gemäß § 27b SGB V einen Rechtsanspruch auf 
eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung. Der G-BA legt in der Richtlinie 
zum Zweitmeinungsverfahren den genauen Leistungsumfang eines 
Zweitmeinungsverfahrens fest. Zudem wählt er aus, für welche Eingriffe 
dieser Anspruch besteht. Ein rechtlicher Zweitmeinungsanspruch be-
steht aktuell bei den folgenden planbaren Eingriffen: 

• Amputation beim diabetischen Fußsyndrom 
• Eingriff an Gaumen- oder Rachenmandeln 
• Eingriff an der Wirbelsäule 
• Gebärmutterentfernung 

http://www.116117.de/zweitmeinung
https://www.g-ba.de/richtlinien/107/
https://www.g-ba.de/richtlinien/107/


 
Seite 3 von 3 

 Pressemitteilung Nr. 13 / 2022 
vom 18. März 2022 

  • Gelenkspiegelungen an der Schulter 
• Implantation einer Knieendoprothese 

 
Informationen zum generellen Leistungsumfang des Zweitmeinungsver-
fahrens und der konkreten Inanspruchnahme stellt der G-BA in einer Pa-
tienteninformation(pdf 64,14 kB) – auch in Leichter Sprache (pdf 130,15 
kB) – zur Verfügung. 

Allgemeine Informationen sind zudem auf der Website des G-BA zu fin-
den: Zweitmeinungsverfahren bei planbaren Eingriffen 

 

 

 

 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbst-
verwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er bestimmt in Form von Richtlinien 
den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für etwa 73 Millionen Versicherte. Der 
G-BA legt fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von der GKV übernommen werden. 
Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entspre-
chend der Patientenbeteiligungsverordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an 
den Beratungen des G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das Parlament 
durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche Vorgaben für die kon-
krete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen Richtlinien haben den Charak-
ter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der medizinischen 
Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die medizinische Not-
wendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der Krankenkassen. Zudem 
hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements und der Qualitätssiche-
rung in der ambulanten und stationären Versorgung. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.g-ba.de. 
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